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Beratungsstellen in Regensburg

Nummer gegen Kummer (Regensburg)
www.nummergegenkummer.de
https://hoffnungsfunken.kinderschutzbund-regensburg.de/
E-Mail: s.schwarzenegger@kinderschutzbund-regensburg.de
0941/ 116 111  oder 0800/111 0333

Online Beratung für Jugendliche
www.bke.de

Hilfetelefon Sexueller Missbrauch
0800 22 55 530

Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen
0941/ 24 171

Beratungsstellen der Katholischen Jugendfürsorge
www.erziehungsberatung-kjf.de
www.beratungsstelle-regensburg.de/beratung1 
(mit offener und vertraulicher Sprechstunde)

Zartbitter e. V.
www.zartbitter.de
info@zartbitter.de
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Kummerkasten: 

Briefkasten am EmmeramForum Regensburg 

Emmeramsplatz 3, 93047 Regensburg

Digitaler Kummerkasten:

roland.preussl@keb-regensburg-stadt.de

Persönlicher Kontakt:  

Annkathrin Folger, 

Leiterin des Kindergarten St. Emmeram 

Tel. 0941/54020

Bitte bei Anrufen immer erwähnen, dass es um die 

Dompfarreiengemeinschaft geht. Außerdem Name und 

Kontaktmöglichkeit hinterlassen. Das gilt auch für 

Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

Pfarrbüro

Niedermünstergasse 4, 93047 Regensburg Tel. 

0941/ 597-1090

dompfarreiengemeinschaft@bistum-regensburg.de

Ansprechpersonen im Bistum

Für sexuelle Gewalt - Missbrauchsbeauftragte

Marion Kimberger Dr. Martin Linder
Tel.: 0941/20 91 42 68 Tel.: 0941/70 54 64 70
E-Mail: marion.kimberger@kimberger-online.de E-Mail: Dr.Martin.Linder@t-online.de

Für körperliche Gewalt

Prof. Dr. Andreas Scheulen
Tel.: 0911/461 12 26
info@kanzleischeulen.de

Die Adressen und Kontaktdaten der Ansprechpersonen finden Sie auch auf den Präventionsseiten des Bistums.

Ansprechpartner in der Dompfarreiengemeinschaft
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eFZ: Verschwiegenheitserklärung
über den kirchlichen Datenschutz bei der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse

Ich,
(Vor- und Zuname)

geboren am

wohnhaft in

bin bei (Pfarrei/Institution)

mit der Einsichtnahme in erweiterte Führungszeugnisse nach §§ 8 und 9 der Präventionsordnung für das Bistum 
Regensburg beauftragt.

Ich verpflichte mich
zur Wahrung des Datengeheimnisses und die Einhaltung der einschlägigen Datenschutzregelungen 
in Bezug auf sämtliche in einem erweiterten Führungszeugnis eingetragenen Straftatbestände und 
personenbezogenen Daten auch über das Ende meine Tätigkeit hinaus. 

Ich bin darüber belehrt worden, dass Verstöße gegen diese Verpflichtung rechtliche Folgen haben können. Die Texte 
der genannten Ordnungen sind mir ausgehändigt worden. 
Diese Erklärung wird in meiner Personalakte aufbewahrt.
Eine Abschrift dieser Erklärung habe ich erhalten.

Ort und Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname)
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eFZ: Musteranschreiben

Persönlich/Vertraulich
Frau/Herrn

Ort, Datum

Prävention gegen sexualisierte Gewalt

Sehr geehrte/r Frau/Herr

nach der Präventionsordnung des Bistums Regensburg besteht für alle Mitarbeitenden, die relevanten Kontakt zu Kindern 
und Jugendlichen haben, die Verpflichtung, alle fünf Jahre ein erweitertes Führungszeugnis vorzulegen sowie einmalig Selbst-
auskunft und Verpflichtungserklärung abzugeben. 

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

	☐ Nach meinen Unterlagen liegt uns noch kein erweitertes Führungszeugnis von Ihnen vor, so dass ich Sie heute darum 
bitte.
	☐ Ihr letztes erweitertes Führungszeugnis stammt vom , so dass ich Sie heute um eine erneute 

Vorlage bitte.
☐ Bitte reichen Sie die Selbstauskunft (Anlage 3) herein.
☐ Bitte reichen Sie die Verpflichtungserklärung (Anlage 4) herein.

Der Ablauf des Verfahrens ist auf S. 2 dieses Schreibens skizziert. Die wichtigsten Informationen zum erweiterten Führungs-
zeugnis  und zur Selbstauskunft haben wir für Sie auf dem anliegenden Informationsblatt (Anlage 2) zusammengestellt. Soll-
ten noch Fragen offen sein, wenden Sie sich gerne an uns, Adresse umseitig. 

Bitte senden Sie die Unterlagen bis spätestens an das Pfarrbüro. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Unterstützung beim gemeinsamen Anliegen - die uns anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen bestmöglich zu schützen.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift
Anlagen:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

	☐ Bestätigung zur Vorlage bei der Meldebehörde
	☐ Informationsblatt
	☐ Selbstauskunft
	☐ Verpflichtungserklärung



ANLAGEN

eFZ: Bestätigung zur Vorlage beim Einwohnermeldeamt

für die Beantragung eines erweiterten Führungszeugnisses
gem. § 30a Abs. 2 BZRG

Hiermit bestätigen wir,

dass Frau/Herr

(Nachname, Vorname) (Geburtsdatum)

(PLZ Wohnort, Straße Hausnummer) 

gemäß § 30a Abs. 2 BZRG zur Ausübung einer beruflichen Tätigkeit, die der Beaufsichtigung, Betreuung, Erziehung oder Aus-
bildung Minderjähriger dient, bzw. einer beruflichen Tätigkeit, die in einer vergleichbaren Weise dazu geeignet ist, Kontakt zu 
Minderjährigen aufzunehmen, ein erweitertes Führungszeugnis benötigt, um es dem Arbeitgeber vorzulegen.

(Ort, Datum) (Unterschrift, Stempel)

        Name und Anschrift Arbeitgeber
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Selbstauskunft 

für haupt-, neben- und ehrenamtlich Mitarbeitende zur persönlichen Eignung für den Umgang 
mit Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen

Name, Vorname Geburtsdatum

Beschäftigungsverhältnis, Rechtsträger

Hiermit erkläre ich (Zutreffendes bitte ankreuzen), dass
☐ ich NICHT rechtskräftig verurteilt* bin wegen einer der folgenden Straftaten:
y Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB)
y Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 184g, 184i StGB)
y Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a Abs.3 StGB)
y Misshandlung Schutzbefohlener (§ 225 StGB)
y Menschenhandel (§ 232 StGB), Zwangsprostitution (§ 232a StGB), Zwangsarbeit (§ 232b StGB), Ausbeutung der 

Arbeitskraft (§ 233 StGB), Ausbeutung unter Ausnutzung einer Freiheitsberaubung (§ 233a StGB)
y Menschenraub, Entziehung Minderjähriger oder Kinderhandel (§§ 234, 235 und 236 StGB)

ODER

☐ ich wegen folgender oben genannter Straftat/en rechtskräftig verurteilt* bin:

Straftatbestand Datum der Verurteilung/des Strafbefehls

Des Weiteren erkläre ich, dass ich keine Kenntnis davon habe, dass wegen einer der oben genannten Straftaten ein Ermitt-
lungsverfahren gegen mich eingeleitet ist.

Ich verpflichte mich, meinen Arbeitgeber bzw. die Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt hat, 
unverzüglich zu informieren, sobald ich davon Kenntnis erhalte, dass wegen einer der oben genannten Straftaten ein 
Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet ist.

Ort, Datum Unterschrift

*Gemeint sind alle rechtskräftigen Verurteilungen oder Strafbefehle im In- oder Ausland (im Ausland nach den entsprechenden dort geltenden Strafnormen), die noch nicht getilgt sind im Sinne des Bundes-
zentralregistergesetzes (BZRG).
*Gemeint sind alle rechtskräftigen Verurteilungen oder Strafbefehle im In- oder Ausland (im Ausland nach den entsprechenden dort geltenden Strafnormen), die noch nicht 
getilgt sind im Sinne des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG).
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Verpflichtungserklärung (Langfassung)1

für Mitarbeitende zur persönlichen Eignung für den Umgang 
mit Minderjährigen und erwachsenen Schutzbefohlenen

Die katholische Kirche will Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern sowie erwachsenen Schutzbefohlenen 
Lebensräume bieten, in denen sie ihre Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Begabungen entfalten können. Diese sollen ge-
schützte Orte sein, an denen junge Menschen sich angenommen und sicher fühlen. Kinder und Jugendliche brauchen und 
finden Vorbilder, die sie als eigenständige Persönlichkeiten respektieren und unterstützen und denen sie vertrauen können. 
Die Verantwortung für den Schutz von Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern und erwachsenen Schutzbefoh-
lenen liegt bei den ehrenamtlichen und haupt- und nebenberuflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Gesamtfeld 
der kirchlichen Arbeit im kinder- und jugendnahen und pflegerischen Bereich. Diese sind zu einem reflektierten Umgang 
mit ihren Schutzbefohlenen und zur zeitnahen und angemessenen Thematisierung von Grenzverletzungen verpflichtet, die 
durch ihre Kolleginnen und Kollegen oder durch die ihnen anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern 
und erwachsenen Schutzbefohlenen begangen worden sind. Dies wird durch die Unterzeichnung dieser Verpflichtungs-
erklärung bekräftigt.

Ich,
Name, Vorname Geburtsdatum

Beschäftigungsverhältnis, Rechtsträger

verpflichte mich, alles in meiner Macht Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen 
Frauen und Männern sowie erwachsenen Schutzbefohlenen seelische, körperliche oder sexualisierte Gewalt antut.

1. Ich unterstütze die Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer sowie erwachsene Schutzbefohlenen in ihrer Ent-
wicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten. Ich stärke sie, für ihr Recht auf 
seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr Recht auf Hilfe wirksam einzutreten.

2. Meine Arbeit mit den mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männern sowie erwachsenen Schutzbe-
fohlenen ist geprägt von Wertschätzung und Vertrauen. Ich achte ihre Rechte und ihre Würde.

3. Ich gehe achtsam und verantwortungsbewusst mit Nähe und Distanz um. Ich respektiere die Intimsphäre und die per-
sönlichen Grenzen der Scham der mir anvertrauten Mädchen und Jungen, jungen Frauen und Männer sowie erwachsenen
Schutzbefohlenen und meine eigenen Grenzen. Ich beachte dies auch im Umgang mit den Medien, insbesondere bei der 
Nutzung von Handy und Internet.

* Anlage 1c zur PrävORgbg
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Beschwerdemanagement: Dokumentation*

Wer hat sich beschwert? (Name, Kontaktdaten)

Datum Eingang Beschwerde

Beschwerde mündlich  schriftlich 

I. Gegenstand der Beschwerde

1. Was ist aus Sicht des/der Beschwerdeführers/in geschehen?

2. Gibt es eine/n Beschuldigte/n? Nein               Ja:

3. Wann ist der Vorfall passiert?

4. Gibt es Zeugen? Nein               Ja:

5. Wurden bereits andere Stellen (Polizei, Ju-
gendamt, Missbrauchsbeauftragte/r, externe
Beschwerdestelle) informiert? Nein               Ja:

6. Falls ja: Wurde dort etwas unternommen? Nein               Ja:

*	nach: Ministerium für Justiz und Gleichstellung des Landes Sachsen-Anhalt, Leitfaden zur Dokumentation bei Beschwerden nach § 13 AGG wegen sexueller Belästigung, 
abrufbar unter: https://mj.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MJ/MJ/recht/leitfaden_paragraf_13_agg.pdf [zuletzt abgerufen am 22.2.2019]
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Handlungsleitfaden bei Grenzverletzungen* 
Definition Grenzverletzungen s. Heft S. 24

Ruhe bewahren



Situation beenden und klären



Grenzverletzendes Verhalten genau benennen



Entschuldigung anregen oder aussprechen



Verhaltensänderung anregen oder zusagen

Handlungsleitfaden bei sonstigen sexuellen 
Übergriffen

Definition sonstige sexuelle Übergriffe s. Heft  S. 24

Ruhe bewahren



Situation beenden und klären



Übergriffiges Verhalten genau benennen



Vorfall melden/im Team besprechen



Konsequenzen ziehen



Verhaltenskodex überprüfen, Prävention verstärken

*	nach: Handlungsorientierung für die Intervention bei sexuellem Missbrauch der Stadt Hamburg, abrufbar unter; https://www.hamburg.de/contentblob/4078290/		
e4f2ef43fc5597dccc0f7756a37a0c56/data/handlungsorientierungen-intervention-bei-sexuellem-missbrauch.pdf zuletzt abgerufen am 13.2.2019; Sexualisierte Gewalt in der 
Schule, Leitfaden zum Umgang mit Verdachtsfällen ... Bezirksregierung Arnsberg, abrufbar unter: 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/s/sexualisierte_gewalt/handreichung_sex.pdf; zuletzt abgerufen am 13.2.2019.
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1	Angelehnt an: Handlungsempfehlungen Bistum Hildesheim, abrufbar unter: https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/fileadmin/etagen_subsitemanager/_Fachstel-
le_Prvention_von_sexuellem_Missbrauch_und_Strkung_des_Kindes-_und_Jugendwohles/PDFs_und_Dokumente/Handlungsleitfaden_bei_Mitteilung_durch_Betroffene.pdf; 
https://www.praevention.bistum-hildesheim.de/fileadmin/etagen_subsitemanager/_Fachstelle_Prvention_von_sexuellem_Missbrauch_und_Strkung_des_Kindes-_und_Ju-
gendwohles/PDFs_und_Dokumente/Handlungsleitfaden_Vermutung.pdf; zuletzt abgerufen am 13.2.2019.

Handlungsleitfaden bei Verdacht auf sexuelle Gewalt1

Sie haben eine Vermutung / Jemand
teilt eine Vermutung mit

Wahrnehmen
y Eigene Wahrnehmungen ernst nehmen
y Verhalten des potentiell Betroffenen

beobachten
y Keine Befragung des Kindes/Jugendlichen
y Ist das Kind momentan geschützt oder 

besteht noch eine aktuelle Gefahr?
y Wie schnell muss gehandelt werden?

Dokumentieren
y Zeitnah/genau: mit Datum und Uhrzeit
y Gespräche möglichst im Wortlaut
y Alle Handlungsschritte nachvollziehbar festhalten

Hilfe holen
y Sich mit eigener Person des Vertrauens besprechen,

ob Wahrnehmungen geteilt werden
y Sich selber Hilfe holen
y Evtl. Fachberatungsstelle aufsuchen

Weiterleiten
y Bei akuter Gefahr: Polizei einschalten
y Bei begründetem Verdacht gegen eine/n kirchlichen

Mitarbeiter/in: Missbrauchsbeauftragte/n informieren
y Bei begründetem Verdacht außerhalb kirchlicher 

Zusammenhänge: örtliches Jugendamt einschalten
(Kinderschutzfachkraft nach § 8a SGB VIII)

Zuhören
y Zuhören und Glauben schenken
y Zweifelsfrei Partei für die/den Betroffe-

ne/n ergreifen
y Klarstellen, dass die/der Betroffene keine

Schuld hat
y Keine bohrenden Nachfragen
y Weitere Schritte in Absprache/mit Infor-

mation der/des Betroffenen bzw. evtl. in
Absprache mit Eltern/Sorgeberechtigten

EIn Kind/Jugendliche/r berichtet

Ruhe bewahren

KEINE Konfrontation der/des Beschuldigten

KEINE eigenen Ermittlungen anstellen

 

 

 

 

 

 

 
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Handreichungen für Begleitpersonen bei mehrtägigen Ausflugsfahrten
(z.B. Ministrantenfreizeit):

Grundsätzliches

• Ihr seid verantwortlich für die Sicherheit der Kinder und deren
Wohlbefinden. Seid achtsam für Äußerungen der Kinder!

• Ihr genießt das Vertrauen der Kinder. Geht damit verantwor-	
	 tungsbewusst um und achtet darauf, dass jeder in der Gruppen

leitung mit dieser Verantwortung zurechtkommt!

• Gerechtigkeit ist Kindern sehr wichtig. Klärt im Leitungsteam,
wie ihr Entscheidungen trefft und achtet auf eine Transparenz
gegenüber den Kindern! Überlegt euch auch, wie ihr mit
Streitigkeiten umgehen könnt.

• Kinder haben unterschiedliche Wahrnehmungen. Achtet auf 
euer eigenes Nähe- und Distanzverhalten!

• Das Recht auf eine respektvolle Beziehung gilt nicht nur für die
Kinder, sondern auch für die Gruppenleiter/innen

• Achtet darauf, sorgsam mit den Bedürfnissen und Wünschen
der Kinder umzugehen. Ein Nein ist ein Nein!

• Holt euch auch während der Fahrt Hilfe, wenn ihr nicht weiter	
wisst! Das ist keine Peinlichkeit, sondern kann immer vorkom
men. Sucht Hilfe bei euren zuständigen Jugendleitern oder Koor	
dinatoren oder beim Pfarrer! Lasst euch die Telefonnummern als
Notfallkontakte geben!

Praktische Hinweise zu Unterkunft /Betreuung

• Bei mehrtägigen Fahrten stellt fest, dass es eine ausrei- 
 chende Zahl erwachsener Begleitpersonen gibt. Setzt sich

die Gruppe aus beiderlei Geschlecht zusammen, muss sich  
das auch in der Gruppe der Begleitpersonen widerspiegeln.

• Achtet darauf, dass genügend Zimmer oder Zelte zur Ver- 
 fügung stehen um die Kinder angemessen und geschlech- 
 tergetrennt unterzubringen!

• Für Betreuer und Kinder sollten getrennte Schlafmöglich- 
 keiten vorhanden sein. Ausnahmen aufgrund räumlicher 

Gegebenheiten müssen mit den Erziehungsberechtigten 
abgeklärt sein.

• Achtet darauf, dass es auf dem Zeltplatz oder in der Unter- 
 kunft genügend abschließbare und nichteinsichtige Du- 
 schen und Toiletten gibt!

• Gemeinsame Körperpflege von Betreuern und Kindern ist
nicht erlaubt

Regeln/Umgang miteinander

• Überlegt euch vor der Fahrt, wie ihr verhindern könnt,
dass Streits eskalieren und wie ihr im Falle von körper-

 lichen Auseinandersetzungen handelt. 

• Beteiligt die Kinder an der Wahl von Programmpunkten
und bindet sie in Entscheidungen ein!

• Legt Regeln fest, etwa für das generelle Verhalten in der 
Unterkunft und den Umgang miteinander!

• Legt fest, wie ihr handelt, wenn ein Kind bei einem Spiel
oder einer Aktivität nicht mitmachen will. Eventuelle
Zwänge der Gruppe könnten das Kind zum Mitmachen
„zwingen“. Das gilt es zu verhindern!

• Überlegt euch, wie ihr mit Kindern umgeht, die Heimweh
bekommen oder traurig sind.

• Legt klare Regeln zum Umgang mit Mobiltelefonen oder 
sozialen Netzwerken fest!

• Klärt vor der Fahrt, welcher Betreuer für das Versorgen
kleinerer Verletzungen zuständig ist und das Verbands- 

 zeug und die Medikamente verwaltet! Auch die Kinder  
müssen wissen, wer hier der Ansprechpartner ist!




